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6   Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 des Zweckver-
bandes zur Wasserversorgung der Pfofelder Gruppe 

Nachstehend wird, gemäß Art. 24 Abs. 1, Art. 41 Abs. 1 
KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO, die Haushaltssatzung des Zweck-
verbandes zur Wasserversorgung der Pfofelder Gruppe für das 
Haushaltsjahr 2024 bekannt gemacht. 
Das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen, als zuständige 
Aufsichtsbehörde, hat mit Schreiben vom 09.01.2024 Az. 20-941-
ZV08 festgestellt, dass diese nicht zu beanstanden ist. 
Ab dieser Bekanntmachung liegen der Wirtschaftsplan eine 
Woche lang und die Haushaltssatzung während des Wirtschafts-
jahres 2024 in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Reut-
bergstr. 34, 91710 Gunzenhausen, öffentlich zur Einsicht auf. 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes  
zur Wasserversorgung der Pfofelder Gruppe 

für das Wirtschaftsjahr 2024 
Aufgrund des Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit in Verbindung mit Art 63 ff. der Gemeindeordnung 
und § 17 der Verbandssatzung erläßt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Pfofelder Gruppe folgende Haushaltssat-
zung: 

§1 
Der Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2024 wird  
im Erfolgsplan  
in den Erträgen und Aufwendungen auf 1.138.650,00 €  
und im Vermögensplan  
in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.428.000,00 € 
festgesetzt. 

§ 2 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan wer-
den in Höhe von 1.236.000,00 € festgesetzt. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht 
festgesetzt. 
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§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 178.000,00 € 
festgesetzt. 

§ 5 
Umlagen nach § 18 der Verbandssatzung werden nicht erhoben. 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft. 

Gunzenhausen, den 15.01.2024 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Pfofelder Gruppe 

Sitz Gunzenhausen 
König, Verbandsvorsitzender 

7.   Korrektur der am 23.12.2023 im Amtsblatt Nr. 51 des Land-
kreises Weißenburg-Gunzenhausen veröffentlichten Sat-
zung aufgrund einer falschen Nummerierung der Absätze 
unter § 2. 

Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung  
zur Wasserabgabesatzung des Zweckverbandes zur Wasserver-

sorgung der Pfofelder Gruppe (BGS-WAS) vom 23.11.2021 
1. Änderungssatzung vom 12.12.2023 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes er-
lässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Pfofelder 
Gruppe folgende Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Wasserabgabesatzung: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter. 

§ 1 
Paragraf § 9a wird wie folgt geändert:  
Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) bzw. dem 
Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler berechnet. 
Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend 
mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der 
Summe des Nenndurchflusses der einzelnen Wasserzähler be-
rechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der 
Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Was-
serentnahme messen zu können. 
(1) Die Gebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern 

mit Dauerdurchfluss ( Q3) 
bis 4 m³/h    168,00 €/Jahr 
bis 10 m³/h    336,00 €/Jahr 
bis 16 m³/h    672,00 €/Jahr 
über 16 m³/h 1.344,00 €/Jahr 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasser-

zählern mit Nenndurchfluss (Qn) 
bis 2,5 m³/h    168,00 €/Jahr 
bis 6 m³/h    336,00 €/Jahr 
bis 10 m³/h    672,00 €/Jahr 
über 10 m³/h 1.344,00 €/Jahr 



§ 2 
Paragraf § 10 wird wie folgt geändert:  
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Was-

serversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet.  
(2) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler festgehalten. 

Er ist durch den Zweckverband zu schätzen, wenn 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht 

ermöglicht wird, oder 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Was-

serzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 
(3) Die Gebühr beträgt 1,83 € je Kubikmeter entnommenen Was-

sers. 
(4) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher 

Wasserzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 3,47 € pro 
Kubikmeter entnommenen Wassers. 

(5) Für die Herstellung eines Bauwasseranschlusses einschließ-
lich des Wasserbezuges bis zu einem Jahr, wird für Bauvor-
haben (je angefangene 600 m² Geschossfläche) eine Pauschale 
von 347,00 € erhoben. Für jeden weiteren vollen Monat be-
trägt die Bauwasserpauschale je angefangene 600 m² Ge-
schossfläche 22,00 €. Die Verpflichtung zur Entrichtung der 
Pauschale für Bauwasser beginnt mit dem Tag der Herstel-
lung des Bauwasseranschlusses und endet mit dem Zeit-
punkt, ab dem für die Benutzung der Wasserversorgungsein-
richtung Gebühren erhoben werden. 

§ 3 
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Gunzenhausen, 12.12.2023 
Helmut König, Verbandsvorsitzender 

Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen 

8   11. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Montag, den 
29.01.2024 

Am Montag, den 29.01.2024, findet um 14.00 Uhr im Multime-
diaraum des kunststoffcampus bayern, Richard-Stücklen-Straße 
3, 91781 Weißenburg i. Bay. eine Sitzung des Jugendhilfeaus-
schusses mit folgender Tagesordnung statt: 
Öffentliche Sitzung 
1. Vereidigung von Herrn Jochen Halbmeyer als neues stellver-

tretendes stimmberechtigtes Mitglied des Jugendhilfeaus-
schusses 

2. Besetzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung; Nach-
folgeregelung für die Wohlfahrtsverbände 

3. Vorstellung der Verfahrenslotsin 
4. Entwurf des Haushaltsplanes der Kinder- und Jugendhilfe 

2024 als Teil des Landkreis-Haushaltsplanes 
5. Weiterentwicklung der Richtlinien für die Kindertagespflege 
6. Bekanntgaben 
Nichtöffentliche Sitzung 

9   11. Sitzung des Ausschusses für Regionalentwicklung, Tou-
rismus, Sport und Kultur am Mittwoch, den 24.01.2024 

Am Mittwoch, den 24.01.2024, findet um 14.00 Uhr im Sitzungs-
saal des Landratsamtes (Gebäude D), Bahnhofstraße 2, 91781 
Weißenburg i. Bay. eine Sitzung des Ausschusses für Regional-
entwicklung, Tourismus, Sport und Kultur mit folgender Tages-
ordnung statt: 
Öffentliche Sitzung 
1. Aktuelles aus der ZIA – kurz berichtet 
2. Altmühlfranken 2030 – Aktueller Stand der Umsetzung 
3. Museum Solnhofen - Anhebung des Betriebskostenzuschusses 

des Landkreises von 20.000 € auf 30.000 € 
4. Römermuseum Weißenburg – Anhebung des Betriebskosten-

zuschusses des Landkreises von 20.000 € auf 30.000 € 
5. Beendigung Messebeteiligung Consumenta 
6. Bekanntgaben 
Nichtöffentliche Sitzung 

10   24. Sitzung des Schulausschusses am Montag, den 
22.01.2024 

Am Montag, den 22.01.2024, findet um 14.00 Uhr im Sitzungs-
saal des Landratsamtes (Gebäude D), Bahnhofstraße 2, 91781 
Weißenburg i. Bay. eine Sitzung des Schulausschusses mit fol-
gender Tagesordnung statt: 
Öffentliche Sitzung 
1. Sachstand Senefelder-Schule Treuchtlingen 
2. Beratung des Haushaltsplanes 2024, Einzelpläne 2 und soweit 

einschlägig 5 und 8, (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt), 
Vorstellung des Entwurfs 

3. Bekanntmachung des in nichtöffentlicher Sitzung am 
20.11.2023 gefassten Beschlusses uber die Vergabe von Reini-
gungsleistungen 

4. Bekanntgaben 
Nichtöffentliche Sitzung


